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Anordnung 
über die Anwendung 

der Grundsätze für ökonomische Regelungen 
zur Reinhaltung der Gewässer und der Luft 

sowie zur rationellen Nutzung 
des Grund- und Oberflächenwassers 

bei der weiteren Ausarbeitung 
des Perspektivplanes 1971—1975

vom 19. Februar 1969

§ 1
Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Staat

lichen Plankommission und dem Minister der Finan
zen werden die Grundsätze für ökonomische Regelun
gen zur Reinhaltung der Gewässer und der Luft sowie 
zur rationellen Nutzung des Grund- und Oberflächen
wassers im Perspektivplanzeitraum 1971—1975 (Anlage) 
zur Anwendung bei der weiteren Ausarbeitung des Per
spektivplanes erlassen und für verbindlich erklärt.

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.
Berlin, den 19. Februar 1969

Der Leiter 
des Amtes für Preise

H a l b r i t t e r  D r .  T i t e l
Minister Stellvertreter des Vorsitzenden

des Ministerrates

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Grundsätze für ökonomische Regelungen 
zur Reinhaltung der Gewässer und der Luft 

sowie zur rationellen Nutzung 
des Grund- und Oberflächenwassers 

im Perspektivplanzeitraum 1971—1975
Bei der weiteren Ausarbeitung des Perspektivplanes 

1971—1975 sind folgende Grundsätze zur Stimulierung 
der Reinhaltung von Wasser und Luft sowie zur ratio
nellen Nutzung des Wasserdargebots zu beachten und 
in den Rationalisierungs- sowie Investitionskonzeptio
nen der Betriebe, Kombinate und wirtschaftsleitenden 
Organe zu berücksichtigen:

1. Die Staats- und Wirtschaftsorgane sowie die Be
triebe sind voll verantwortlich für eine rationelle 
und schadlose Nutzung der von ihnen in Anspruch 
genommenen Naturressourcen. Sie haben die Maß
nahmen zur Reinhaltung der Gewässer und der 
Luft sowie zur sparsamen Verwendung des Was

sers nach den volkswirtschaftlichen Schwerpunkten 
und Notwendigkeiten im Rahmen der für die 
Zweige konzipierten Fonds planmäßig durchzu
führen.
Dazu werden entsprechend den Rechtsvorschriften 
Grenzwerte und Bedingungen für die Einleitung 
von Abwasser in die Gewässer sowie für die Emis
sion von Staub und Abgasen an die Atmosphäre 
festgelegt. Diese Grenzwerte und Bedingungen 
sind unter Berücksichtigung der Belastung des Ter
ritoriums mit Schadstoffen und des Selbstreini
gungsvermögens der Natur nach den „volkswirt
schaftlichen Erfordernissen differenziert festzuset
zen. Sie müssen auf eine stufenweise Durchführung 
der Maßnahmen, in Abstimmung mit der notwen
digen Entwicklung der materiellen Voraussetzun
gen, orientieren.
Die Betriebe sind voll verantwortlich für die Ein
haltung der Grenzwerte und Bedingungen zur 
Reinhaltung des Wassers und der Luft.
Die Investitionen zur Reinhaltung der Gewässer 
und der Luft sind im Rahmen der Eigenerwirt
schaftung der Mittel für die erweiterte Reproduk
tion durchzuführen. Die für diese Anlagen notwen
digen Abschreibungen, Betriebs- und Instand
haltungskosten sind planbare und kalkulierbare 
Selbstkosten.

2. Werden vorgegebene Grenzwerte und Bedingungen 
für die Einleitung von Abwasser in die Gewässer 
(Oberflächengewässer, Grundwasser) sowie für die 
Emission von Staub und Abgasen an die Atmo
sphäre nicht eingehalten und dadurch die Gewäs
ser und die Luft unzulässig belastet, sind Abwas
sergelder sowie Staub- und Abgasgelder durch die 
beauftragten Organe zu erheben, um die Realisie
rung der erforderlichen Maßnahmen für die Rein
haltung des Wassers und der Luft zu stimulieren.
Voraussetzung für die Berechnung der Gelder ist, 
daß
a) der für die Inbetriebnahme von Anlagen der 

Abwasserbehandlung , und Luftreinhaltung ge
stellte Termin, der auf den Sanierungsprogram
men der Schwerpunktgebiete beruht und mit 
dem Perspektivplan abgestimmt sein muß, nicht 
eingehalten wird

b) Grenzwerte, Bedingungen und Auflagen trotz 
Vorhandensein von Anlagen zur Abwasser
behandlung und Luftreinhaltung verletzt wur
den

c) zwischenzeitliche Auflagen zur Verbesserung des 
Wirkungsgrads und der Technologie der An-


